
 

 

Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der MDT travel underwriting GmbH 

für die HDI Global SE und weitere beteiligte Versicherer (VB MDT 2016-D/Wolters): 
 

 
 

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 13 gelten f ür alle Reisev ersiche-

rungen des durch die MD T trav el underwriting GmbH v ertretenen f ührenden 
Versicherers HDI Global SE und weiterer beteiligter Versicherer.  

§ 1 Versicherte Reise/versicherte Personen 
Auf  der Grundlage eines mit Ihrem Reisev eranstalter abgeschlossenen Grup-

penv ersicherungsv ertrages gewähren die Versicherer der/n v ersicherten Per-
son/en Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht f ür die jeweils 

v ersicherte Reise der in der Versicherungsbestätigung bzw. der Reisebestät i-

gung/Rechnung namentlich genannten Personen oder den in der Versiche-

rungsbestätigung f estgelegten Personenkreis, sof ern die Versicherungsprämie 
bzw. der Beitrag zum Gruppenv ertragsbeitritt entrichtet wurde. 

 

§ 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
1. In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung und dem Umbuchungsgebühren-
schutz beginnt der Versicherungsschutz f rühestens mit Buchung der Reise und 

endet mit dem Reiseantritt. 

2. In den übrigen Versicherungssparten 
a) beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der Reise und endet mit 

dem v ereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung der 

Reise; 

b) v erlängert sich der Versicherungsschutz über den v ereinbarten Zeitpunkt 
hinaus, wenn sich die Beendigung der Reise aus Gründen v erzögert, die 

die v ersicherte Person nicht zu v ertreten hat. 

 

§ 3 Prämie/Beitrag zum Gruppenvertragsbeitritt 
Die Prämie bzw. der Beitrag zum Gruppenv ertragsbeitritt ist gegen Aushändi-

gung der Versicherungsbestätigung zu zahlen. Der Versicherungsschutz tritt 

nur dann in Kraf t, wenn die Zahlung v or Reiseantritt/Versicherungsbeginn 

geleistet wurde. 
 

§ 4 Ausschlüsse  
1. Kein Versicherungsschutz besteht, 
a) f ür psy chische Erkrankungen, 

b) f ür Erkrankungen auf grund psy chischer Reaktion oder Bef ürchtung v on 

Kriegsereignissen, Unruhen, Terrorakten oder Flugunglücken.  

2. Nicht v ersichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche 
Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahme und sonst ige 

Eingriff e v on hoher Hand. 

3. Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die v ersicherte Person wäh-

rend der v ersicherten Reise überraschend v on einem Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignis betroff en wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 

siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges. Die Erweiterung 

gilt nicht bei Reisen in Staaten, auf deren Gebiet zur  
Zeit der Einreise der v ersicherten Person bereits Krieg oder Bürgerkrieg 

herrscht oder wo dessen Ausbruch absehbar war. Sie gilt auch nicht f ür die 

aktiv e Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie f ür Unf älle durch ABC-

Waffen. 
 

§ 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 
1. Die v ersicherte Person ist v erpf lichtet, 

a) alles zu v ermeiden, was zu unnötigen Kosten f ühren könnte (Schadenmin-
derungspf licht); 

b) den Schaden den Versicherern unv erzüglich anzuzeigen;  

c) auf  Verlangen der Versicherer jede Auskunf t zu erteilen, die zur Feststel-

lung des Versicherungsf alls oder der Leistungspf licht der Vers icherer und 
ihres Umf anges erf orderlich ist, jede sachdienliche Auskunf t wahrheitsge-

mäß zu erteilen, den Versicherungsnachweis (z. B. Buchungsbestätigung, 

Einzahlungsbeleg) sowie erf orderliche Origina lbelege und geeignete 
Nachweise einzureichen;  

d) auf  Verlangen der Versicherer, sich durch einen v on den Versicherern 

beauf tragten Arzt untersuchen zu lassen; 

e) zur Prüf ung, ob und ggf. in welchem Umfang ein bedingungsgemäßer 
Versicherungsf all v orliegt, auf Verlangen der Versicherer Heilbehandler, 

Krankenanstalten, Pf legeheime und Pf legepersonen, andere Personenv er-

sicherer und gesetzliche Krankenkassen sowie Beruf sgenossenschaften 

und Behörden zur Auskunf tserteilung zu ermächtigen und v on ihrer 
Schweigepf licht den Versicherern gegenüber zu entbinden, sof ern die v er-

sicherte Person die f ür die Beurteilung der Leistungspf licht erf orderlichen 

Inf ormationen und Unterlagen nicht selbst beschaff en und v orlegen kann. 

2. Wird eine dieser allgemeinen oder der jeweils zusätzl ichen Obliegenheiten 
v orsätzlich v erletzt, sind die Versicherer v on ihrer Verpf lichtung zur Leistung 

f rei. Bei grob f ahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind die Versicherer 

berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens der v ersicherten Person entspricht.  Die Versicherer bleiben 

insoweit zur Leistung v erpf lichtet, als die Verletzung keinen Einf luss auf  die 

Feststellung oder den Umf ang der Leistungsv erpf lichtung der Versicherer 

gehabt hat, es sei denn, dass die v ersicherte Person arglistig gehandelt hat. 
 

§ 6 Zahlung der Entschädigung 
1. Ist die Leistungspf licht der Versicherer dem Grunde und der Höhe nach 

f estgestellt, erf olgt die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen. 
2. Ist die Versicherungssumme in der Reise-Rücktrittskosten- und Reiseab-

bruch-Versicherung bei Eintritt des Versicherungsf alls niedriger als der Gesamt-

reisepreis, so haf ten die Versicherer f ür den Schaden nur nach dem Verhältnis 

der Versicherungssumme zum Gesamtreisepreis. 

 

 

 

 
 

§ 7 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen  

Bei Ansprüchen gegen Dritte 
1. Hat der Versicherungsnehmer oder eine v ersicherte Person Ersatzansprüche 

gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges 

gemäß § 86 VVG, die Verpf lichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus 

dem Versicherungsv ertrag Kostenersatz geleistet wird, an die Versicherer schrift-
lich abzutreten. 

2. Der Versicherungsnehmer oder die v ersicherte Person hat seinen bzw. ihren 

Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 

Beachtung der geltenden Form- und Fristv orschrif ten zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch die Versicherer soweit erf orderlich mitzuwirken.  

3. Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine v ersicherte Person v orsätzlich 

die in den Ziff ern 1 und 2 genannten Obliegenheiten, sind die Versicherer zur 

Leistung insoweit nicht v erpf lichtet, als sie inf olge dessen keinen Ersatz v on dem 
Dritten erlangen können. Im Falle einer grob f ahrlässigen Verletzung der Oblie-

genheit sind die Versicherer berechtigt, 

ihre Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.  

4. Steht dem Versicherungsnehmer oder einer v ersicherten Person ein Anspruch 

auf  Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer 

v on Leistungen zu, f ür die die Versicherer auf  Grund des Versicherungsv ertrages 
Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Ziffern 1 bis 3 entsprechend anzu-

wenden. 

 

§ 8 Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung 
1. Die Versicherer sind v on der Entschädigungspf licht f rei, wenn die v ers icherte 

Person 

a) den Versicherungsf all durch Vorsatz herbeigef ührt hat; 

b) die Versicherer arglistig über Umstände zu täuschen v ersucht, die f ür den 
Grund oder f ür die Höhe der Leistung v on Bedeutung sind. 

2. Der Anspruch auf  Versicherungsleistung v erjährt in drei Jahren. Die Verjäh-

rung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist 
und der v ersicherten Person bekannt war bzw. bekannt sein musste. Ist ein 

Anspruch bei den Versicherern angemeldet worden, ist die Verjährung solange 

gehemmt, bis der v ersicherten Person die Entscheidung der Versicherer zuge-

gangen ist. 
 

§ 9 Ansprüche gegen Dritte 
1. Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umf ang bis zur Höhe 

der geleisteten Zahlung auf  die Versicherer über. 
2. Sof ern erf orderlich, ist die v ersicherte Person v erpf lichtet, in diesem Umf ang 

Ersatzansprüche an die Versicherer abzutreten.  

 

§ 10 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
1. Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehendem Versiche-

rungsschutz, d. h. soweit im Versicherungsf all eine Entschädigung aus anderen 

Versicherungen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsv erpf lichtun-
gen v or. Dies gilt auch dann, wenn in einem dieser Versicherungsv erhältnisse 

ebenf alls eine nachrangige Haftung v ereinbart ist. Die Ansprüche der v ersicher-

ten Person bleiben hierv on unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die v ersicher-

te Person den Versicherungsf all MDT oder den v on MDT v ertretenen Versiche-
rern, werden diese in Vorleistung treten und den Versicherungsf all bedingungs-

gemäß regulieren (Subsidiarität). 

2. Vorstehende Regelung gilt nicht f ür die Reise-Unf allv ersicherung. 

 

§ 11 Sanktionsklausel 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-

schutz nur, soweit und solange dem keine auf  die Vertragsparteien direkt an-
wendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 

Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschaf ts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, 

die durch die Vereinigten Staaten v on Amerika in Hinblick auf  den Iran erlassen 
werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsv orschriften entge-

genstehen. 

 

§ 12 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht 
1. Für Klagen aus dem Versicherungsv erhältnis gegen den Versicherungsneh-

mer bzw. die v ersicherte Person ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der 

Versicherungsnehmer bzw. die v ersicherte Person seinen bzw. ihren Wohnsitz 

oder in Ermangelung eines solchen seinen bzw. ihren gewöhnlichen Auf enthalt 
hat. 

2. Klagen gegen den f ührenden Versicherer können bei dem Gericht am Wohn-

sitz oder gewöhnlichen Auf enthalt des Versicherungsnehmers bzw. der v ers i-
cherten Person oder bei dem Gericht am Sitz des f ührenden Versicherers an-

hängig gemacht werden. 

3. Verlegt der Versicherungsnehmer bzw. die v ersicherte Person nach Vertrags-

schluss seinen bzw. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf enthalt  
in einen Staat, der nicht Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaf tsraum ist oder ist sein 

bzw. ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf enthalt im Zeitpunkt 

der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des f ührenden Versi-
cherers zuständig. 

4. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.                                                                                                                                              

 

§ 13 Anzeigen und Willenserklärungen 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers, der v ersicherten 

Person und des f ührenden Versicherers bedürf en der Textf orm (z. B. Brief , Fax, 

E-Mail ).

I. Allgemeine Bestimmungen 



 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Stornierung der Reise/Vermittlungsentgelt 

Bei Nichtantritt der Reise erstatten die Versicherer 

a) die v ertraglich geschuldeten Stornokosten. 

b) das dem Reisev ermittler v ertraglich geschuldete und in Rechnung gestellte 

Vermittlungsentgelt bis max. 100,- Euro je Versicherungsf all, sof ern der Be-
trag bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurde. Nicht 

v ersichert sind Entgelte, die dem Reisev ermittler erst inf olge der Stornie-

rung geschuldet werden und sonstige Gebühren (z. B. Visagebühren o. ä.). 

Übersteigt das Vermittlungsentgelt den allgemein üblichen und angemes-
senen Umf ang, können die Versicherer die Leistung auf  einen angemesse-

nen Betrag herabsetzen. 

c) den Einzelzimmerzuschlag, wenn eine v ersicherte Person, die zusammen 
mit einer anderen über uns v ersicherte Person ein Doppelzimmer gebucht 

hat, aus einem der in §2 genannten Gründen die Reise stornieren muss. 

Die Versicherer erstatten den der reisenden v ersicherten Person die Kos-

ten f ür den Einzelzimmerzuschlag bzw. die anteiligen Kosten f ür das Dop-
pelzimmer, die bei einer Komplettstornierung angef allen wären. Die Versi-

cherer leisten höchstens bis zur Höhe der Stornokosten, die bei unv erzüg-

licher Stornierung der Reise angef allen wären.  

 

§ 2 Versicherte Ereignisse/Risikopersonen 

1. Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchf ührung der Reise 

nicht zumutbar ist, weil die v ersicherte Person selbst oder eine Ris ikoperson 

gemäß Ziff. 2 während der Versicherungsdauer v on einem der nachstehenden 
Ereignisse betroff en wird: 

a) unerwartete schwere Erkrankung. Als unerwartet gilt die Erkrankung, die 

nach Versicherungsbuchung erstmals auftritt. Verschlechterungen bereits 
bestehender Erkrankungen gelten dann als unerwartet, wenn in den letzten 

sechs Monaten v or Versicherungsbuchung keine ärztliche Behandlung er-

f olgte; ausgenommen hierv on sind Kontrolluntersuchungen;  

b) schwere Unf allv erletzung; 
c) Bruch v on Prothesen und Lockerung v on implantierten Gelenken; 

d) Tod;  

e) Impf unv erträglichkeit; 

f ) Feststellung einer Schwangerschaf t nach Versicherungsbeginn oder 
Komplikationen einer bere its bestehenden Schwangerschaf t; 

g) Schaden am Eigentum durch Feuer, Explosion, Wasserrohrbruch, Elemen-

tarereignis oder Straf tat eines Dritten (z. B. Einbruchdiebstahl), sof ern der 
Schaden erheblich ist oder die Anwesenheit der v ersicherten Person zur 

Auf klärung erf orderlich ist; 

h) Verlust des Arbeitsplatzes auf grund einer unerwarteten betriebsbedingten 

Kündigung des Arbeitsv erhältnisses durch den Arbeitgeber; 
i) Auf nahme eines Arbeitsv erhältnisses, sof ern diese Person bei der Reise-

buchung arbeitslos gemeldet war und die Agentur f ür Arbeit der Reise zu-

gestimmt hat; 

j) Wiederholung einer nicht bestandenen Prüf ung oder Absolv ierung einer 
Nachprüf ung während der Schul- oder Hochschulausbildung, sof ern die 

Reise v or dem Termin der nicht bestandenen Prüf ung gebucht war und der 

Termin der Wiederholungsprüf ung/Nachprüf ung unerwartet in die Zeit der 

v ersicherten Reise f ällt oder innerhalb v on 14 Tagen nach planmäßigem 
Reiseende stattf inden soll; bei Schülern: unerwartete Nichtv ersetzung 

(maßgeblich ist das letzte Zwischenzeugnis bzw. eine entsprechende Be-

scheinigung der Schule);  
k) bei Schülerreisen: endgültiger Austritt aus dem Klassenv erband v or Beginn 

der v ersicherten Reise, z. B. wegen Nichtv ersetzung in die nächst höhere 

Schulklasse oder Schulwechsel eines Schülers. 

l) Arbeitgeberwechsel, v orausgesetzt, das v orhergehende Arbeitsv erhältnis 
war nicht zeitlich bef ristet, die Reise wurde v or Kenntnis des Arbeitgeber-

wechsels gebucht und die Reisezeit f ällt in die Probezeit der neuen beruf li-

chen Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten sechs Monate der neuen be-

ruf lichen Tätigkeit; 
m) Trennung v om Ehepartner und Stellen des Scheidungsantrages (bzw. 

anwaltlicher Nachweis über Trennung, wenn Trennungsjahr noch nicht 

v ollendet) unmittelbar  v or einer gemeinsamen Reise des betroffenen Ehe-

paares; 
n) Eintreff en einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung der v ersicherten 

Person, v orausgesetzt das zuständige Gericht akzeptiert die Reisebuchung 

nicht als Grund zur Verschiebung der Vorladung;  
2. Risikopersonen sind 

a) die Angehörigen der v ersicherten Person; 

b) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pf legebedürf tige 

Angehörige betreuen;  
c) die Mitreisenden sowie deren Angehörige und Betreuungspersonen, sof ern 

nicht mehr als vier Personen und ggf . zwei weitere mitreisende minderjäh-

rige Kinder bzw. bei Ferienhaus-/Ferienwohnungs-Buchungen nicht mehr 

als 12 Personen die Reise gemeinsam gebucht haben. Mitreisende Ange-
hörige gelten immer als Risikopersonen. 

 

§ 3 Storno-Informations-Service 

1. Der Storno-Inf ormations-Serv ice inf ormiert die v ersicherte Person zu den 
Stornierungsmöglichkeiten (wann storniert werden sollte), wenn die v ers icherte 

Person nach Buchung der Reise erkrankt, eine Unf allv erletzung erleidet oder 

ein sonstiger Versicherungsf all eingetreten ist.  

Für die Nutzung des Inf ormationsdienstes ist die unv erzügliche Inf ormation 

über den eingetretenen Versicherungsf all sowie das Vorliegen des v ollstän-

dig ausgef üllten Antrages nebst notwendigen Anlagen erf orderlich.  
2. Kann die v ersicherte Reise entgegen der Einschätzung des Storno-

Inf ormations-Serv ice doch nicht angetreten werden, gilt die Stornierung als 

unv erzüglich, wenn sie zu dem Zeitpunkt erf olgt, an welchem die Reiseun-

f ähigkeit f eststeht. 
3. Storniert die v ersicherte Person entgegen des Rates des Storno-

Inf ormations-Serv ice die Reise zunächst nicht und wird die Reise später 

auf grund dieser Erkrankung, Unf allv erletzungen oder einem sonstigen 

Versicherungsf all doch nicht angetreten, erstatten die Versicherer max. bis 
zur Höhe der Stornokosten, die bei unv erzüglicher Stornierung angef allen 

wären.  

 

§ 4 Verspäteter Reiseantritt 

Die Versicherer erstatten die nachgewiesenen Mehrkosten der Hinreise 

sowie den anteiligen Reisepreis nicht genutzter Reiseleistungen v or Ort, 

wenn die Reise aus v ersichertem Grund oder wegen einer Verspätung 
öff entlicher Verkehrsmittel um mindestens zwei Stunden v erspätet angetre-

ten wird. Erstattet werden die Mehrkosten entsprechend der ursprünglich 

gebuchten Art und Qualität bis zur Höhe der Stornokosten, die bei Nichtan-

tritt der Reise angef allen wären.  
 

§ 5 Selbstbehalt 

Sof ern nicht anders v ereinbart, trägt die versicherte Person in jedem Vers i-

cherungsf all einen Selbstbehalt v on 20% des erstattungsf ähigen Schadens, 
mindestens jedoch 25,- Euro je Person / Objekt. Bei Versicherungsproduk-

ten ohne Selbstbehalt entf ällt dieser v ollständig. 

 

§ 6 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

1. Die v ersicherte Person ist v erpf lichtet, 

a) nach Eintritt des Versicherungsf alls die Reise unv erzüglich zu stornie-

ren, um die Stornokosten niedrig zu halten und die Stornorechnu ng 
nebst Versicherungsnachweis im Original einzure ichen; 

b) bei der Nutzung des Storno-Inf ormations-Serv ice unv erzüglich über den 

eingetretenen Versicherungsf all zu inf ormieren; 

c) schwere Unf allv erletzung, unerwartete schwere Erkrankung, Schwan-
gerschaft, Bruch von Prothesen, Lockerung v on implantierten Gelenken 

und Impf unv erträglichkeit durch ein ärztliches Attest nachzuwe isen; 

d) bei Verschlechterung v on bestehenden Erkrankungen geeignete Nach-
weise über den Krankheitsv erlauf  und etwaige Behandlungen sowie 

Untersuchungen f ür den Zeitraum 6 Monate v or Versicherungsbuchung 

bis zum Eintritt des Schadenereignisses (Schadentag) einzure ichen; 

e) zum Nachweis des v ersicherten Ereignisses auf  Verlangen der Vers i-
cherer 

– eine Arbeitsunf ähigkeitsbescheinigung einzureichen; 

– der Einholung eines f achärztlichen Attestes durch die Versicherer 

über die Art und Schwere der Krankheit sowie die Unzumutbarkeit zur 
planmäßigen Durchf ührung der Reise zuzustimmen und dem Arzt die 

notwendige Untersuchung zu gestatten; 

f ) im Todesf all eine Sterbeurkunde v orzulegen; 

g)  sämtliche sonstigen Schadenereignisse durch geeignete Nachweise zu 
belegen.  

2.  Bei Verletzung einer der v orgenannten Obliegenheiten gilt I § 5 Ziff. 2 der 

Allgemeinen Bestimmungen entsprechend.  
 

 

 

§ 1 Versicherte Ereignisse/Risikopersonen 

Versichert gelten die Ereignisse/Risikopersonen gemäß A § 2 Ziff. 1 a) – g) 
bzw. § 2 Ziff. 2. 

 

§ 2 Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen 

Die Versicherer erstatten 
a) den anteiligen Reisepreis f ür nicht genutzte Reiseleistungen v or Ort, 

sof ern die Reise aus v ersichertem Grund v orzeitig abgebrochen wird.  

b) den anteiligen Reisepreis f ür nicht genutzte Reiseleistungen, wenn die 

v ersicherte Person eine Reiseleistung v orübergehend nicht wahrneh-
men kann, weil sie wegen unerwarteter schwerer Erkrankung oder 

schwerer Unf allv erletzung stationär behandelt werden muss. 

 

§ 3 Mehrkostenversicherung 
(Außerplanmäßige Beendigung/Unterbrechung einer Reise) 

1. Die Versicherer erstatten unter den genannten Voraussetzungen  

a) die zusätzlichen Rückreisekosten bei nicht planmäßiger Beendigung 
der Reise aus v ersichertem Grund; 

b) die zusätzlichen Rückreisekosten, wenn die v ersicherte Person inf olge 

der Verspätung eines öff entlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei 

Stunden ein Anschlussv erkehrsmittel v ersäumt und deshalb die Heim-
reise v erspätet f ortsetzen muss; 

c) notwendige und angemessene Mehrkosten f ür Verpf legung und Unter-

kunft bis zu 150,- Euro, die durch Ereignisse gemäß der Ziff ern a) und 

b) v erursacht wurden; 
d) Mehrkosten der außerplanmäßigen Rückreise oder des v erlängerten 

Auf enthaltes inf olge eines Elementarereignisses am Urlaubsort oder 

B Reiseabbruch-Versicherung 

II. Besondere Bestimmungen 

(abhängig vom vertraglich vereinbarten Versicherungsumfang)  

A Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 



 

 

Wohnort, wenn deswegen die Reise nicht planmäßig beendet werden kann 

oder die Anwesenheit der v ersicherten Person an ihrem Wohnort zwingend 
erf orderlich ist; 

e) die zusätzlichen Kosten f ür die Unterkunft, wenn die v ersicherte Person 

oder eine mitreisende Risikoperson auf grund schwerer Unf allv erletzung 

oder unerwarteter schwerer Erkrankung reiseunf ähig wird und deshalb die 
Reise nicht planmäßig beenden kann 

– bis zu 2.500,– Euro, sof ern sich eine mitreisende Risikoperson in statio-

närer Behandlung bef indet, 

– bis zu 750,– Euro, sof ern eine ambulante Behandlung der v ersicherten 
Person oder einer mitreisenden Risikoperson erf olgt; 

f ) Nachreisekosten zum Wiederanschluss an die Reisegruppe, wenn die 

v ersicherte Person der gebuchten Rundreise (auch Kreuzf ahrt) aus v ers i-

chertem Grund v orübergehend nicht f olgen kann, höchstens jedoch den 
anteiligen Reisepreis der noch nicht genutzten weiteren Reiseleistungen 

v or Ort. 

2. Voraussetzung f ür den Versicherungsschutz gemäß 1. a) – f ) ist, dass die 
entsprechenden Reiseleistungen (Unterkunf t, Rückreise) mitgebucht und 

mitv ersichert wurden. Bei der Erstattung der Kosten wird auf  die ursprünglich 

gebuchte Art und Qualität abgestellt. 

 

§ 4 Selbstbehalt 

Sof ern nicht anders v ereinbart, trägt die versicherte Person in jedem Versiche-

rungsf all einen Selbstbehalt v on 20% des erstattungsf ähigen Schadens, min-

destens jedoch 25,- Euro je Person/Objekt. Bei Versicherungsschutzprodukten 
ohne Selbstbehalt entf ällt dieser v ollständig. 

 

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

Es gelten die Regelungen gemäß A § 6 Ziff. 1 c) - g) und Ziff. 2. 

 

 

 
 

§ 1 Versicherungsumfang 

Die Versicherer ersetzen bei Umbuchung innerhalb der gebuchten Saison (z.B. 

Kataloglauf zeit Sommer- oder Wintersaison) bis zu 42 Tagen v or Reiseantritt 
die v ertraglich geschuldeten Umbuchungsgebühren bis max. 50,– Euro je 

v ersicherter Person, bei Objektbuchungen bis max. 50,– Euro je Objekt. 

 

 
 

 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

Die Versicherer leisten Entschädigung bei auf  der Reise akut eintretenden 

Krankheiten und Unf ällen f ür die Kosten der Heilbehandlung im Ausland sowie 

der Krankentransporte und der Überf ührung bei Tod. Als Ausland gilt nicht das 

Land, in dem die v ersicherte Person ihren ständigen Wohnsitz hat, sowie die 
Bundesrepublik Deutschland. 

 

§ 2 Heilbehandlungen im Ausland 

1. Die Versicherer erstatten die Kosten der im Ausland notwendigen Heilbe-
handlungen, die v on Ärzten durchgef ührt oder v erordnet werden. Dazu gehören 

insbesondere  

a) stationäre Behandlungen im Krankenhaus einschließlich Operationen; 

b) ambulante Heilbehandlungen;  
c) Arznei -, Heil- und Verbandsmittel; 

d) Heilbehandlungen des neugeborenen Kindes bei einer Frühgeburt bis zu 

100.000,– Euro; 
e) schmerzstillende Zahnbehandlungen einschließlich Zahnf üllungen in 

einf acher Ausf ertigung sowie Reparaturen v on Zahnersatz und Zahnpro-

thesen bis zu insgesamt 350,– Euro je Versicherungsf all; 

f ) Hilf smittel (z. B. Gehhilf en, Miete eines Rollstuhls, Prothesen), sof ern sie 
auf grund eines Unf alls oder einer Krankheit erstmals notwendig werden, 

bis zu insgesamt 350,– Euro je Versicherungsf all; 

g) Massagen, Fangoanwendungen, Akupunktur, außer diese Behandlu ngen 

f inden im Rahmen eines Kur- oder Sanatoriumsauf enthaltes statt. 
2. Die Versicherer erstatten die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag der  

Transportf ähigkeit, sof ern der Krankenrücktransport bis zum Ende der v ers i-

cherten Reise wegen Transportunf ähigkeit der v ersicherten Person nicht mög-

lich ist. 
3. Die v ersicherte Person erhält bei medizinisch notwendiger v ollstationärer 

Heilbehandlung im Ausland anstelle des Kostenersatzes wahlweise ein Kran-

kenhaustagegeld v on 50,– Euro pro Tag, maximal f ür 30 Tage ab Beginn der 
stationären Behandlung. Das Wahlrecht ist unv erzüglich bei Beginn der statio-

nären Behandlung gegenüber den Versicherern/der Notruf zentrale auszuüben. 

4. Versicherte Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland erhalten 

abweichend v on § 1 auch bei Reisen innerhalb Deutschlands ein Krankenhaus-
tagegeld gemäß § 2 Ziff. 3. 

5. Muss ein mitv ersichertes Kind bis einschließlich 12 Jahre stationär behandelt 

werden, erstatten die Versicherer die Kosten f ür die Unterbringung einer Be-

gleitperson im Krankenhaus (Rooming In).  
6. Telef onkosten zur Kontaktauf nahme mit der Notruf zentrale werden bis zu 

25,– Euro je Versicherungsf all erstattet. 

 

§ 3 Krankentransporte/Überführung 

Die Versicherer erstatten die Kosten für 

a) den medizinisch sinnv ollen und v ertretbaren Krankenrücktransport an den 

Wohnort der v ersicherten Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelege-
ne geeignete Krankenhaus; 

b) Krankentransporte zum stationären Auf enthalt in das Krankenhaus im 

Ausland und zurück in die Unterkunf t am Urlaubsort; 
c) die Überf ührung zum Bestattungsort aus dem Ausland oder Deutsch-

land oder die Bestattung im Ausland. 

 

§ 4 Ausschlüsse/Einschränkungen 

Nicht v om Versicherungsschutz umf asst sind 

a) Heilbehandlungen, die ein Anlass f ür den Reiseantritt waren;  

b) Heilbehandlungen, bei denen der v ersicherten Person bei Reiseantritt 

bekannt war, dass sie bei planmäßiger Durchf ührung der Reise aus 
medizinischen Gründen stattf inden mussten; 

c) Heilbehandlungen, auf grund v on Verschlechterungen bereits bestehen-

der Erkrankungen, soweit sie v or Reiseantritt v orhersehbar waren;  

d) Hy pnosen, psychoanaly tische und psy chotherapeutische Behandlun-
gen; 

e) Massagen, Fangoanwendungen, Akupunktur und Behandlungen, die im 

Rahmen eines Kur-, Sanatoriums-, oder Wellnessauf enthaltes stattfin-
den 

f ) Zahnbehandlungen und Auf wendungen f ür Hilf smittel und Prothesen, 

die über den Umf ang gemäß § 2 Ziff. 1 e) und f ) hinausgehen; 

g) Unf all- oder Krankheitskosten, deren (Mit-)Ursache Alkoholeinf luss oder 
Drogenmissbrauch sowie Missbrauch v on Rausch-/Betäubungsmittel, 

Schlaf tabletten oder sonstigen narkotischen Stoffen ist ; 

h) Pf legebedürf tigkeit oder Verwahrung. 

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

1. Die v ersicherte Person ist v erpf lichtet, 

a) v or Beginn einer stationären Heilbehandlung sowie v or Durchf ührung 

v on Krankenrücktransporten unv erzüglich Kontakt zur Notruf zentrale 

auf zunehmen; 
b) den Versicherern die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften mit einem 

Originalerstattungsstempel eines anderen Leistungsträgers über die 

gewährten Leistungen v orzulegen; diese werden Eigentum der Vers i-
cherer. 

2. Bei Verletzung einer der v orgenannten Obliegenheiten gilt  I § 5 Ziff. 2 der 

Allgemeinen Bestimmungen entsprechend.  

 

§ 6 Selbstbehalt 

Sof ern nicht anders v ereinbart, trägt die versicherte Person einen Selbstbe-

halt v on 100,– Euro je Versicherungsf all. Bei Versicherungsschutzprodukten 

ohne Selbstbehalt entf ällt dieser v ollständig. 
 

 

 
 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

Die Versicherer erbringen durch die bev ollmächtigte 24h-Notruf zentrale 

Beistandsleistungen in den nachstehenden Notf ällen, die der v ersicherten 
Person während der Reise zustoßen. 

 

§ 2 Krankheit/Unfall 

1. Medizinische Versorgung im Reiseziel  
a) Die Notruf zentrale inf ormiert auf  Anf rage v or und während der Reise 

über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und benennt, f alls mög-

lich, einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. 

b) Benötigt die v ersicherte Person Arzneimittel, die ihr auf  der Reise 
abhanden gekommen sind, übernimmt die Notruf zentrale die Beschaf -

f ung und den Versand der Ersatzpräparate. Die Kosten der Präparate 

sind v on der v ersicherten Person binnen eines Monats nach Rech-
nungsstellung zurückzuerstatten. 

2. Krankenhausauf enthalt 

Bei stationärer Behandlung der v ersicherten Person in einem Krankenhaus 

erbringt die Notruf zentrale f olgende Leistungen: 
a) Betreuung 

Die Notruf zentrale stellt bei Bedarf  über einen v on ihr beauftragten Arzt 

den Kontakt zum jeweiligen Hausarzt sowie zu den behandelnden 

Krankenhausärzten her und sorgt f ür die Übermittlung v on Informatio-
nen zwischen den beteiligten Ärzten. 

b) Krankenbesuch 

Sof ern gewünscht, organisiert die Notruf zentrale die Reise einer der 

v ersicherten Person nahe stehenden Person zum Ort des Kranken-
hausauf enthaltes und v on dort zurück zum Wohnort, sof ern der Kran-

kenhausauf enthalt v oraussichtlich länger als f ünf Tage dauert. Die Kos-

ten der Bef örderung übernehmen die Versicherer.  
c) Kostenübernahmegarantie und Abrechnung  

Die v on den Versicherern bev ollmächtigte Notruf zentrale gibt gegen-

über dem Krankenhaus eine Kostenübernahmegarantie bis zu 15.000,– 

Euro ab. Sie übernimmt namens und im Auf trag der v ersicherten Per-
son die Abrechnung mit den zuständigen Kostenträgern. Soweit diese 

die v on den Versicherern gezahlten Beträge nicht übernehmen, sind sie 

v on der v ersicherten Person binnen eines Monats nach Rechnungsstel-

lung an die Versicherer zurückzuzahlen. 
 

3. Krankenrücktransport 

Sobald es medizinisch sinnv oll und v ertretbar ist, organisiert die Notruf zent-

rale den Krankenrücktransport der v ersicherten Person mit medizinisch 
adäquaten Transportmitteln (einschließlich Ambulanzf lugzeugen) an den 

Wohnort der v ersicherten Person oder in das dem Wohnort nächstgelegene 

geeignete Krankenhaus. 
 

 

C Umbuchungsgebührenschutz 

D Reise-Krankenversicherung 
 E 24h-Notfall-Assistance 



 

 

§ 3 Tod 

Stirbt die v ersicherte Person während der Reise, organisiert die Notruf zentrale 
auf  Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Ausland oder die Überf ührung 

der v erstorbenen Person zum Bestattungsort. 

 

§ 4 Such-, Rettungs- und Bergungskosten 

Erleidet die v ersicherte Person einen Unf all und muss sie deswegen gesucht, 

gerettet oder geborgen werden, erstatten die Versicherer die Kosten bis zu 

10.000,– Euro. 

 

§ 5 Verlust von Reisezahlungsmitteln, Reisedokumenten und Reisegepäck 

1. Kommt die versicherte Person in eine f inanzielle Notlage, weil ihre Reisezah-

lungsmittel abhanden gekommen sind, stellt die Notruf zentrale den Kontakt zur 

Hausbank her und unterstützt diese bei der Übermittlung des zur Verf ügung 
gestellten Betrags. Ist eine Kontaktauf nahme zur Hausbank innerhalb v on 24 

Stunden nicht möglich, stellen die Versicherer der v ers icherten Person ein 

Darlehen bis zu 1.500,– Euro zur Verf ügung. Das Darlehen ist binnen eines 
Monats nach Beendigung der Reise an die Versicherer zurückzuzahlen.  

2. Bei Verlust v on Kredit- oder EC- bzw. Maestro-Karten hilf t die Notruf zentrale 

bei der Sperrung der Karten. Die Notruf zentrale haftet jedoch nicht f ür den 

ordnungsgemäßen Vol lzug der Sperrung und f ür etwaig entstehende Vermö-
gensschäden. 

3. Bei Verlust v on Reisedokumenten hilft die Notruf zentrale bei der Ersatzbe-

schaff ung. 

4. Bei Verlust v on Reisegepäck ist die Notruf zentrale bei dessen Auff indung 
behilf lich. 

§ 6 Strafverfolgungsmaßnahmen 

Wird die v ersicherte Person v erhaf tet oder mit Haf t bedroht, ist die Notruf zentra-

le bei der Beschaff ung eines Anwalts und eines Dolmetschers behilf lich. Die 
Versicherer v erauslagen Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten bis zu 

5.000,- Euro sowie ggf . eine Strafkaution bis zu 15.000,- Euro.  

Die v erauslagten Beträge sind spätestens drei Monate nach Auszahlung an die 
Versicherer zurückzuerstatten. 

 

§ 7 Übermittlung von Informationen/Reiseruf 

1. Auf  Anf rage der v ersicherten Person inf ormiert die Notruf zentrale über die 
nächstgelegene diplomatische Vertretung (Anschrif t und telef onische Erreich-

barkeit) sowie über Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des Auswärtigen 

Amtes der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Bei Änderungen im Reiseablauf  oder bei einer aktuellen Notlage der v ers i-
cherten Person bemüht sich die Notruf zentrale auf  deren Wunsch um die 

Inf ormationsweitergabe an Dritte. 

3. Wenn die v ersicherte Person während der Reise nicht erreicht werden kann, 
bemüht sich die Notruf zentrale um einen Reiseruf . Die Kosten hierf ür überneh-

men die Versicherer. 

 

§ 8 Umbuchungen 

Die Notruf zentrale ist bei Umbuchungen behilf lich, wenn die v ersicherte Person 

a) ein gebuchtes Verkehrsmittel v ersäumt oder es zu Verspätungen bzw. 

Ausf ällen gebuchter Verkehrsmittel kommt; 

b) wegen eines Notf alls die Rückreise außerplanmäßig antritt; 
c) wegen Überbuchung des Bef örderungsmittels die gebuchte Reise nicht wie 

geplant antreten oder f ortsetzen kann. 

 

§ 9 Psychologische Hilfestellung 

Gerät die v ersicherte Person während der Reise in eine akute Notsituation, in 

der sie psy chologischen Beistand benötigt, organisiert die bev ollmächtigte 

Notruf zentrale telef onisch eine erste psychologische Hilf estellung. 
 

§ 10 Betreuung und Rückholung minderjähriger Kinder 

Kann ein mitreisendes minderjähriges Kind wegen Tod, schwerer Unf allv erlet-

zung oder unerwarteter schwerer Erkrankung einer mitv ersicherten und die das 
Kind betreuenden Person nicht mehr betreut werden, organisiert der Versiche-

rer die Betreuung des Kindes sowie die Rückreise zum Wohnort und übernimmt 

hierf ür die Kosten. 

 
§ 11 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

1. Die v ersicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Beistandsleistungen in 

Notf ällen unv erzüglich Kontakt zur Notruf zentrale auf zunehmen.  

2. Bei Verletzung einer der v orgenannten Obliegenheiten gilt  I § 5 Ziff. 2 der 
Allgemeinen Bestimmungen entsprechend.  

 

 
 

 

§ 1 Versicherte Sachen 

Zum v ersicherten Reisegepäck zählen alle Sachen des persönlichen Reisebe-
darf s der v ersicherten Person, einschließlich Geschenke und Reiseandenken. 

 

§ 2 Gegenstand der Versicherung 

1. Mitgef ührtes Reisegepäck 
Die Versicherer leisten Entschädigung, wenn mitgef ührtes Reisegepäck ab-

handenkommt oder beschädigt wird, und zwar durch Straf tat eines Dritten, 

Unf all eines Transportmittels, Feuer, Explosion oder Elementarereignisse. 

2. Auf gegebenes Reisegepäck 
Die Versicherer leisten Entschädigung 

a) wenn auf gegebenes Reisegepäck abhandenkommt oder beschädigt 

wird, während es sich im Gewahrsam eines Bef örderungsunterneh-
mens, einer Gepäckauf bewahrung oder eines Beherbergungsbetriebes 

bef indet; 

b) f ür notwendige Ersatzkäuf e bis zu 500,– Euro je Versicherungsf all, 

wenn auf gegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort wegen v erzö-
gerter Bef örderung nicht am selben Tag wie die v ersicherte Person er-

reicht. Versichert sind Ersatzeinkäuf e, die notwendig sind, um die Reise 

f ortzuf ühren. 

 

§ 3 Ausschlüsse/Einschränkungen 

1. Nicht v ersichert sind 

a) Geld, Wertpapiere, Fahrkarten und Dokumente aller Art mit Ausnahme 

v on amtlichen Ausweisen und Visa; 
b) Sportgeräte, soweit sie sich in bestimmungsgemäßem Gebrauch 

bef inden; 

c) Vermögensf olgeschäden. 
2. Einschränkungen des Versicherungsschutzes: 

a) Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte und Prothesen sowie Mobiltelef one 

jeweils samt Zubehör sind bis zu 250,– Euro v ersichert; 

b) EDV-Geräte und Sof tware einschließlich des jeweiligen Zubehörs sind 
bis insgesamt 500,– Euro v ersichert; 

c) Video- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sowie Schmucksachen 

und Kostbarkeiten sind als auf gegebenes Reisegepäck nicht v ers ichert. 

Als mitgef ührtes Reisegepäck sind diese Gegenstände bis insgesamt 
50 % der Versicherungssumme v ersichert; 

d) Geschenke und Reiseandenken sind insgesamt bis zu 15 % der Versi-

cherungssumme v ersichert; 

e) Versicherungsschutz f ür Schäden am Reisegepäck während des 
Zeltens und Campings besteht nur auf  offiziell eingerichteten Camping-

plätzen;  

f ) Reisegepäck ist in einem abgestellten Kraf tf ahrzeug und daran ange-
brachten Behältnissen nur dann v ersichert, wenn das Kraftf ahrzeug 

bzw. die Behältnisse durch Verschluss gesichert sind und der Schaden 

zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr eintritt. Bei Fahrtunterbrechungen, 

die nicht länger als jeweils zwei Stunden dauern, besteht zu jeder Uhr-
zeit Versicherungsschutz. 

3. Führt die v ersicherte Person den Schaden grob f ahrlässig herbei, so sind 

die Versicherer berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Ver-

schuldens der v ersicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 

§ 4 Höhe der Entschädigung 

Im Versicherungsf all ersetzen die Versicherer bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme f ür 

a) abhanden gekommene oder zerstörte Sachen den Betrag, der allge-

mein erf orderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaf -

f en, abzüglich eines dem Zustand der v ersicherten Sache (Alter, Abnut-
zung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert); 

b) beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und ggf . eine 

v erbleibende Wertminderung, höchstens jedoch den Zeitwert; 

c) Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert; 
d) amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebühren der Wiederb e-

schaff ung. 

 

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

1. Die v ersicherte Person ist v erpf lichtet, Schäden durch straf bare Handlun-

gen unv erzüglich der nächstzuständigen oder nächsterreichbaren Polizei-

dienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen 
anzuzeigen, sich dies bestätigen zu lassen und den Versicherern hierüber 

eine Bescheinigung einzureichen.  

2. Schäden an auf gegebenem Reisegepäck sind dem Bef örderungsunter-

nehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der Gepäckauf bewahrung unv er-
züglich zu melden. Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind nach der 

Entdeckung unv erzüglich und unter Einhaltung der jeweiligen Reklamations-

f rist, spätestens innerhalb v on sieben Tagen nach Aushändigung des 

Reisegepäckstücks, schrif tlich anzuzeigen (Textf orm ist ausreichend). Den 
Versicherern sind entsprechende Bescheinigungen v orzulegen. 

3. Bei Verletzung einer der v orgenannten Obliegenheiten gilt I § 5 Ziff. 2 der 

Allgemeinen Bestimmungen entsprechend.  

 

§ 6 Selbstbehalt 

Sof ern nicht anders v ereinbart, trägt die versicherte Person einen Selbstbe-

halt v on 100,– Euro je Versicherungsf all. Bei Versicherungsschutzprodukten 
ohne Selbstbehalt entf ällt dieser v ollständig. 

 

 

 

 

 

Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadenbearbeitung erf olgt f ür 

den f ührenden Versicherer HDI Global SE und weitere beteiligte Versicherer 
durch die: 

 

MDT travel underwriting GmbH 
Daimlerstr. 1 k  
63303 Dreieich  

Tel.: +49 (0) 6103 70649-150 

Fax: +49 (0) 6103 70649-201 
Email: inf o@mdt24.de 

F
  

Reisegepäck-Versicherung 

mailto:info@mdt24.de


 

 

Glossar zu Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der MDT travel underwriting GmbH –  

für die HDI Global SE und weitere beteiligte Versicherer (VB MDT 2016-D/Wolters)

Angeh örige  
Als Angehörige gelten z.B. der Ehe- bzw. Lebenspartner oder 
Lebensgef ährte in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, Eltern, Adoptiv kinder, 

Adoptiv eltern, Stiefkinder, Stief eltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, 

Tanten, Onkel, Nichten, Neff en, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und 
Schwäger der v ersicherten Person. 

Generell gibt es keine Einschränkungen im Verwandtschaftsgrad. Es ist 

allerdings ein Nachweis über die Verwandtschaft zu erbringen.  

 
Au sland 
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die 

v ersicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in dem s ich die 

v ersicherte Person regelmäßig länger als 3 Monate im Jahr auf hält.  Für den 
Abschluss der Versicherung ist nicht die Staatsangehörigkeit der 

v ersicherten Person ausschlaggebend sondern der Abschlussort 

Deutschland. Auch f ür nicht in Deutschland gebuchte Reisen besteht 

Versicherungsschutz. 

 

Au sweispapiere 
Ausweispapiere sind amtliche Dokumente, mit denen man seine Identität 
nachweisenkann wie z. B. Personalaus weis, Reisepass, Führerschein etc. 

Ersetzt werden die amtlichen Gebühren f ür die Wiederbeschaff ung v on 

Ausweispapieren.  

 
Betreuungspersonen 
Betreuungspersonen sind diejenigen, die mitreisende oder nicht mitreisende 

minderjährige oder pf legebedürf tige Angehörige der v ersicherten Person 

betreuen. 
 

Elementarereignis 
Elementarereignisse werden durch Naturgewalten ausgelöst. Dazu zählen 

z.B. Blitzschlag, Feuer, Explosion, Erdbeben, Vulkanausbruch, Sturm, 
Lawinen, Überschwemmungen und Steinschlag/Bergrutsch. 

 

Erkrankung (unerwartete schwere Erkrankung) 
Als unerwartet gilt die Erkrankung, die nach Versicherungsbuchung erstmals 

auf tritt. Verschlechterungen bereits bestehender Erkrankungen gelten dann 

als unerwartet, wenn in den letzten sechs Monaten v or Versicherungsbu-

chung keine ärztliche Behandlung erf olgte; ausgenommen hierv on sind 
Kontrolluntersuchungen. 

 

Vorerkrankung (bestehende Erkrankung) 
Unter einer Vorerkrankung v ersteht man eine Erkrankung, die schon zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw. der Versicherungsbuchung 

bestanden hat und der v ersicherten Person bekannt war. Hierzu zählen 

auch alle chronischen Krankheiten, aber auch solche Erkrankungen die 
schubf örmig v erlauf en wie z.B. Multiple Sklerose oder AIDS etc. sowie 

chronische psy chische Erkrankungen. 

 

Familie/Paar 
Als Familie/Paar gelten maximal zwei Erwachsene sowie ggf . Kinder bis 

einschließlich 26 Jahre, solange sie sich in Ausbildung bef inden. Der 

Reisepreis ist der Gesamtreisepreis der Familie/des Paares. Als Familie gilt 

nicht eine Kleingruppe (z.B. 2 Lehrer mit Schülern o.ä.).  
 

grob fahrlässig 
Grob f ahrlässig handelt derjenige, der "die erf orderliche Sorgf alt gröblich, in 

besonders schwerem Maße außer Acht lässt, schon einf achste, ganz 
naheliegende Überlegungen nicht angestellt werden und nicht beachtet, was 

unter den gegebenen Umständen jedem einleuchten müsste“. Grob 

f ahrlässig sind unentschuldbare Pf lichtv erletzungen, die das gewöhnliche 
Maß erheblich übersteigen.  

 

Gruppenvertrag 
Ein Gruppenv ertrag besteht zwischen dem/den Versicherer(n) und dem 
Reisev eranstalter als Versicherungsnehmer. Der Reisende tritt dem 

Gruppenv ersicherungsv ertrag bei und ist somit v ersicherte Person. 

 

Höhere Gewalt 
Höhere Gewalt liegt v or, wenn das schadenv erursachende Ereignis v on 

außen kommend, also seinen Grund nicht in der Natur der gef ährdeten 

Sache hat (objektiv e Voraussetzung) nicht v orhersehbar, keinen 

betrieblichen Zusammenhang auf weist und das Ereignis auch durch die 
äußerste, v ernünf tigerweise zu erwartende Sorgf alt weder abgewendet noch 

unschädlich gemacht werden kann (subjektiv e Voraussetzung). Höhere 

Gewalt erf ordert regelmäßig einen v öllig unerwarteten Eintritt eines dieser 
Ereignisse. 

 

Hohe Hand – Eingriffe und Anordnungen von hoher Hand 
Unter einer Anordnung oder einem Eingriff  v on hoher Hand wird ein 
rechtmäßiger oder unrechtmäßiger staatlicher Hoheitsakt v erstanden (z.B. 

Beschlagnahme).  

 

Invalidität  
Die dauernde Beeinträchtigung der körperlichen und/oder geistigen Leis-

tungsf ähigkeit auf grund eines Unf alls. Eine Beeinträchtigung ist dauerhaf t, 

wenn sie v oraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und eine 

Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann.  

 

Kontrolluntersuchungen 
Kontrolluntersuchungen sind regelmäßig durchgef ührte medizinische Unter-

suchungen, die durchgef ührt werden, um den Gesundheitszustand des 

Patienten f est zustellen (dazu gehören z. B. Urinuntersuchung, die körperli-
che Untersuchung mit Abhorchen des Herzens und Überprüf ung der Gelen-

ke, Blutdruck messen, EKG etc.). Sie werden nicht auf grund eines konkre-

ten Anlasses durchgef ührt (wie z. B. Auf treten von Komplikationen und 

Beschwerden oder notwendige Nachsorgeuntersuchung nach einer OP) und 
dienen auch nicht der Behandlung (wie z. B. Ermöglichung oder Beschleu-

nigung einer Heilung, die Beseitigung oder Linderung v on Sy mptomen, die 

Wiederherstellung der körperl ichen oder psy chischen Funktion 

durch direkte oder indirekte Einwirkung v on Ärzten, Therapeuten, medizini-
schem Personal und/oder Verschreibung v on Medikamenten oder anderen 

therapeutischen Maßnahmen). 

 

Krankentransport 
Ein Krankentransport zeichnet sich dadurch aus, dass er mit einem 

Krankenwagen und f achgerechter Betreuung durch daf ür qualif iziertes 

Personal erf olgt. 

 

medizinisch notwendig 
Eine Behandlungsmaßnahme ist medizinisch notwendig, wenn es nach 

objektiv en medizinischen Bef unden und wissenschaf tlichen Erkenntnissen 
zum Zeitpunkt der Behandlung v ertretbar war, sie als medizinisch notwendig 

anzusehen. Medizinische Leistungen oder Versorgungen werden somit nur 

als medizinisch notwendig und angemessen erachtet, wenn  

– diese erf orderlich sind, um den Zustand, die Erkrankung oder Verlet-
zung eines Patienten zu diagnostizieren oder zu behandeln;  

– die Beschwerden, die Diagnose und Behandlung mit der zugrunde 

liegenden Erkrankung übereinstimmen; 

– diese die angemessenste Art und Stuf e der medizinischen Versorgung 
darstellen; 

– diese nur über einen angemessenen Behandlungszeitraum hinweg 

erbracht werden.  
 

medizinisch sinnvoll 
Die Beurteilung eines medizinisch sinnv ollen und v ertretbaren Rücktranspor-

tes erf olgt durch einen beratenden Arzt der Versicherer (ggf . auch in Rück-
sprache mit dem behandelnden Arzt des Kunden in Deutschland) in Ab-

stimmung mit dem behandelnden Arzt im Auf enthaltsland. 

Dieser erf olgt z.B. wenn die Heilungs- und Genesungschancen in Deutsch-

land besser sind als im Reiseland. 
 

Mietsachschäden  
Mietsachschäden sind Schäden an gemieteten Ferienhäusern, Ferienwoh-
nungen und sonstigen zu priv aten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäu-

den während der Reise z.B. die Beschädigung v on Badkeramik, Türen, 

Wänden und Fußböden.  

 

Nachweise 
Grundsätzlich müssen alle v ersicherten Ereignisse durch entsprechende 

Nachweise und Bestätigungen schrif tlich belegt werden. Geeignete Nach-

weise sind z.B. Versicherungs- und Buchungsbestätigungen, Stornorech-
nungen, Arzt- und Facharztatteste und Arbeitsunf ähigkeitsbescheinigungen, 

Bestätigungen oder Urkunden v on öff entlichen Ämtern, Behörden, Reise-

v eranstaltern und Leistungsträgern, Arbeitgebern, Botschaf ten, entspre-

chenden Beruf strägern und anderen Stellen, die der Art nach in diese 
Auf listung passen. 

 

notwendige und angemessene Mehrkosten 
Notwendige und angemessene Mehrkosten beinhalten die Kosten, die 

auf grund einer unausweichlichen Situation entstanden sind und die abge-

stellt sind auf  die ursprünglich gebuchte Art und Qualität der v ersicherten 

Reiseleistung. 
 

Objekt  
Objekte sind z.B. Ferienhäuser, -wohnungen, Wohnmobile, Mietwagen, 

Hausboote, gecharterte Yachten sowie Autoreisezüge und Fähren. Diese 
werden zum Gesamtreisepreis mit dem Familien-/Objekttarif v ersichert.  

 

öffentliche Verkehrsmittel 
Öff entliche Verkehrsmittel sind alle f ür die öffentliche Personenbef örderung 
zugelassenen Luf t-, Land- oder Wasserf ahrzeuge. Nicht als öffentliche 

Verkehrsmittel gelten Transportmittel, die im Rahmen v on 

Rundf ahrten/Rundf lügen v erkehren, sowie Mietwagen und Taxis.  

 

Pandemie 
Eine Pandemie liegt v or, wenn auf weiten Teilen eines Kontinents oder 

mehrerer Kontinente eine inf ektiöse Erkrankung ausbricht (Warnstuf e 6 der 
Weltgesundheitsorganisation WHO). 

Schadenereignisse im Zusammenhang mit Pandemie sind im 

Versicherungsschutz aller Produkte enthalten. 

 

Reisegepäck 
Unter Reisegepäck v ersteht man alle Sachen des persönlichen 

Reisebedarf s, einschließlich Geschenke und Reiseandenken. 



 

 

– aufgegeben 
Als auf gegebenes Gepäck wird Gepäck bezeichnet, das einem Bef ör-
derungsunternehmen, einem Beherbergungsbetrieb oder einer Ge-

päckauf bewahrung in Obhut gegeben wird (z.B. auch Zimmersaf e im 

Hotel). 

– mitgeführt 
Als mitgef ührtes Gepäck zählt Gepäck, das während der Reise nicht 

auf gegeben oder an ein Bef örderungsunternehmen in Obhut gegeben 

wurde und sich im Zugriff der v ersicherten Person bef indet (z.B. 

Handgepäck). 

 

Reiseabbruch 
Eine Reise gilt als abgebrochen, wenn die v ersicherte Person den 

Auf enthalt am Urlaubsziel endgültig beendet und nach Hause zurückreist. 

 

Reiseantritt 
Im Rahmen der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung gilt die Reise mit der 
Inanspruchnahme der ersten gebuchten Reiseleistung als angetreten. 

Als Antritt der Reise gilt in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung im 

Einzelnen:  

– bei einer Flug-Reise: der Check-in (bzw. beim Vorabend-Check-in die 
Sicherheitskontrolle des Reisenden am Reisetag), 

– bei einer Schiffs-Reise: das Einchecken auf  dem Schiff, 

– bei einer Bus-Reise: das Einsteigen in den Bus, 

– bei einer Bahn-Reise: das Einsteigen in den Zug, 
– bei einer Auto-Reise: die Übernahme eines Miet wagens oder eines 

Wohnmobils, 

– bei Anreise mit dem eigenen PKW: der Antritt der ersten gebuchten 

Reiseleistung, z. B. die Übernahme der gebuchten Ferienwohnung. 
– Ist eine Transf er-Leistung (z. B. rail & fly ) f ester Bestandteil der Ge-

samtreise, beginnt die Reise mit dem Antritt des Transf ers (Einstieg in 

das Transf er-Verkehrsmittel, z. B. Bahn). 
In allen übrigen Reisev ersicherungen ist die Reise mit dem Verlassen der 

Wohnung angetreten.  

– v erspäteter Reiseantritt  

Als v erspäteter Reiseantritt zählt eine Verspätung wegen eines v ers i-
cherten Ereignisses oder auf grund einer Verspätung v on mindestens 

zwei Stunden eines öff entlichen Verkehrsmittels. 

 

Reiseleistung  
Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines Fluges, einer 

Schiff-, Bus-, oder Bahnf ahrt, eines Bustransf ers oder eines sonstigen 

Transportes zum Urlaubsort oder zurück bzw. die Buchung eines 
Hotelzimmers, einer Ferienwohnung, eines Wohnmobils, eines Hausbootes 

oder das Chartern einer Yacht. Die Reiseleistung ist auf  der 

Buchungsbestätigung dokumentiert und mit einem Preis ausgezeichnet.  

 
Reiseunlust/Reiner Interessenwegfall  
Fehlendes Verlangen/Bedürf nis und Antrieb, die gebuchte Reise anzutreten 

trotz Zumutbarkeit. 

 
Rücktritt 
Wird eine Reise v or Reiseantritt storniert oder nicht angetreten, so zählt dies 

als Reiserücktritt.  

 
Schule bzw. Hochschule 
Schulen sind alle Bildungseinrichtungen, die dazu geeignet sind, die 

gesetzliche Schulpf licht zu erf üllen sowie jene Bildungseinr ichtungen, die 
zum Qualif izierten Hauptschulabschluss, zur Mittleren Reif e, zur 

Allgemeinen Hochschulreif e, zur Fachbezogenen Hochschulreif e oder zu 

einem sonstigen nach den jeweiligen Landesgesetzen f ür schulische 

Bildung anerkannten Schulabschluss f ühren;  
alle Fachhochschulen und Univ ersitäten, an denen ein akademischer 

Abschluss erworben werden kann; ausbildungsbegleitende Schulen 

(Beruf sschulen) und Schulen, in welchen nach einer bestimmten 

Beruf spraxis ein weiterer v on den Industrie- und Handelskammern oder den 
Handwerkskammern anerkannter Titel (z. B. Meistertitel) erworben werden 

kann.  

 

seismische Phänomene 
Veränderl iche, rückf ormbare (rev ersible) Def ormation der Erde bzw. ihrer 
Gesteine und Gesteinsv erbände durch z. B. Erdbeben, Seebeben etc . 

 

Terror 
Unter Terror v ersteht man die systematische Verbreitung v on Angst und 
Schrecken durch Gewaltaktionen, besonders zur Erreichung z.B. politischer 

Ziele. 

 

Unfall 
Ein Unf all im Sinne der Reise-Unf allv ersicherung liegt bedingungsgemäß 

dann v or, wenn die v ersicherte Person durch ein plötzliches v on außen auf 

ihren Körper einwirkendes Ereignis unf reiwillig eine Gesundheitsschädigung 

erleidet. Versicherungsschutz besteht bei Unf ällen, die zum Tod oder zu 
dauernder Inv alidität des v ersicherten Reisenden f ühren.  

 

unverzüglich 
Ohne schuldhaf tes Zögern. 

Insbesondere nach Eintritt des Versicherungsf alls innerhalb der Reise-

Rücktrittskosten-Versicherung ist unter Beachtung der jeweiligen 

Stornostaffel des Reisev eranstalters oder Leistungsträgers schnellstmöglich 
zu stornieren, um die Stornokosten niedrig zu halten 

(Schadenminderungspf licht). Bitte beachten Sie hierzu auch den 

kostenf reien Storno-Inf ormations-Serv ice. 

 

Umbuchung 
Eine v ersicherte Umbuchung im Rahmen des 

Umbuchungsgebührenschutzes liegt dann v or, wenn eine Änderung v on 

Reisetermin, Reiseziel, Reiseteilnehmer, Ort des Reiseantritts, der 
Unterkunf t oder der Bef örderungsart innerhalb der gebuchten Saison bis 

maximal 42 Tage v or Reiseantritt vorgenommen wird.  

Bei einer kurzf ristigeren Umbuchung (kürzer als 42 Tage v or Reiseantritt) 
sind die Umbuchungsgebühren des Reisev eranstalters bei Eintritt eines 

v ersicherten Ereignisses bis max. zur Höhe der anf allenden Stornokosten im 

Rahmen der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung v ersichert. 

 

versicherte Personen 
Versicherte Personen sind die in der 

Versicherungsbestätigung/Reisebestätigung oder im Zahlungsbeleg 

namentlich genannten Personen oder der in der 
Versicherungsbestätigung/Reisebestätigung beschriebene Personenkreis.  

 

Zeitwert 
Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erf orderlich ist, um neue Sachen 

gleicher Art und Güte anzuschaff en, abzüglich eines dem Zustand der 

v ersicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden 

Betrages. 
 

zumutbar 
Eine Durchf ührung der Reise ist zumutbar, wenn nach objektiv en 

Maßstäben die Durchf ührung aus der Sicht einer durchschnittlichen Person 
in der Situation des Reisenden akzeptabel, annehmbar, erträglich bzw.  

v ertretbar oder ausf ührbar ist. Rein subjektiv e Sensibilitäten sind nicht zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 


